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Nachdem die Europäische Kommission in den vergangenen Jahren im Bereich der Wettbe-
werbspolitik vollauf damit beschäftigt war, nach der Phase des Durchwinkens und Augen-
zudrückens wieder in den Normalmodus der Wettbewerbspolitik zurückzukehren, kann für 
das Jahr 2014 von einem echten Neustart gesprochen werden. In personeller Sicht über-
nahm Margrethe Vestager als neue Kommissarin das Ressort Wettbewerbspolitik. Einen 
inhaltlichen Neustart gab es einerseits durch die Stärkung der Durchsetzung des Wettbe-
werbsrechts gegenüber Unternehmen und Mitgliedsstaaten; andererseits wurden den natio-
nalen Regierungen und der Kommission größere Handlungsspielräume eröffnet, wenn es 
um die Berücksichtigung industriepolitischer Interessen bei der Ausgestaltung der Wettbe-
werbspolitik geht. Beispielhaft für die Stärkung des Wettbewerbs steht die im November 
2014 vom Rat der Europäischen Union angenommene Richtlinie zu Schadensersatzklagen 
bei Verstößen gegen das Kartellrecht1, die schon im Vorjahr von der Kommission vorge-
schlagen worden war und bis zum Jahr 2016 in nationales Recht umgesetzt werden muss. 
Sie erleichtert  es den Geschädigten, Schadensersatz von Unternehmen zu erwirken, die 
gegen das Kartellverbot verstoßen haben. Auch indirekt Geschädigte können künftig von 
einer erheblichen Beweiserleichterung profitieren. Der Stärkung des Wettbewerbs dürfte 
auch das Bestreben der Kommission dienen, gegen überhöhte Gebühren vorzugehen, die 
Giro- und Kreditkartenanbieter im grenzüberschreitenden elektronischen Zahlungsverkehr 
erheben. Dabei treibt sie die Verabschiedung einer Interbankengeld-Verordnung voran und 
geht darüber hinaus gegen einzelne Kartenanbieter wie Visa und MasterCard vor, indem 
sie deren Nutzungsentgelte überprüft und gegebenenfalls absenken lässt.

Strombörsen

Auf eine Stärkung des Wettbewerbs zielt auch der Vorstoß der Kommission, den Wettbe-
werb auf Strombörsen zu intensivieren. Dabei ging es zunächst einmal um die Verhängung 
einer  Geldbuße  gegen  die  Europäische  Spotbörse  EPEX  SPOT  (European  Power 
Exchange), die im kurzfristigen Stromgroßhandel in Deutschland, Frankreich, Österreich 
und der Schweiz tätig ist. Die Kommission verhängte auch ein Bußgeld gegen NPS (Nord 
Pool Spot),  einer ebenfalls europaweit  tätigen Strombörse.  Beide Börsen hatten in den 
Jahren 2011 und 2012 vereinbart, nicht miteinander zu konkurrieren, und hatten folglich 
ein klassisches Kartell geschlossen. Neue Verfahren wurden gegen die rumänische Strom-
börse Opcom und den bulgarischen Stromgroßhandel Bulgarian Energy Holding eingelei-
tet, die über Jahre hinweg Konkurrenten aus anderen Ländern von ihren jeweiligen Märk-
ten ferngehalten hatten. Auch dem russischen Konzern Gasprom werden missbräuchliche 
Preisfestsetzungen und Marktabschottungen bei den Gaslieferungen nach Mittel- und Ost-

1 Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union: Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. November 2014 über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen 
nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mit-
gliedstaaten und der Europäischen Union, in: Amtsblatt der EU, Nr. L 349 vom 5. Dezember 2014.
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europa vorgeworfen. Damit verfestigt sich der in den Vorjahren zu verzeichnende Trend, 
dass gerade in den neueren EU-Mitgliedsländern häufig noch Defizite bei der Umsetzung 
einer wettbewerbsorientierten Wirtschaftsordnung bestehen.

Beschwerden gegen Google

Am spektakulärsten ist  das Verfahren der  Kommission gegen Google,  das  sowohl den 
Google-Preisvergleichsdienst auf den Google-Suchergebnisseiten als auch das Mobilfunk-
Betriebssystem Android betrifft.  Im Zentrum der Ermittlungen zu den Preisvergleichen 
steht der Vorwurf, dass Google Suchergebnisse manipuliere, um seine eigenen Dienste zu 
bevorzugen. Beschwert hatten sich unter anderem die Online-Reiseanbieter Expedia und 
TripAdvisor. Das würde den Tatbestand der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbe-
herrschenden  Stellung  erfüllen.  Die  Voruntersuchungen  hatten  immerhin  fünf  Jahre  in 
Anspruch genommen, da Google im Vorfeld immer wieder versucht hatte, durch einzelne 
Zugeständnisse die Benachteiligung der Wettbewerber zu begrenzen. Jetzt hat die Kom-
mission in einem 'Statement of Objections' die Vorwürfe gegen Google konkretisiert und 
dem Konzern die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben.2 Google selbst verweist darauf, 
dass  sein eigener  Dienst,  Google Shopping,  in allen europäischen Ländern weit  abge-
schlagen hinter anderen Diensten wie Amazon und Ebay zurückliege.3 Wie dieses Verfah-
ren  ausgehen wird,  bleibt  abzuwarten.  Vestagers  Amtsvorgänger  Joaquín  Almunia  war 
noch geneigt gewesen, das Verfahren einzustellen, hatte damit aber massiven Protest aus 
Deutschland und Frankreich und vor allem aus dem Europäischen Parlament  geerntet. 
Letzteres hatte sogar die Überlegung angestellt, Google zu zerschlagen4, was allerdings 
wenig wahrscheinlich erscheint. Bei den Wettbewerbsbedenken bezüglich des Betriebssys-
tems Android, das die Betriebssysteme von Mobilfunkgeräten dominiert, handelt es sich 
um den Vorwurf, dieses würde Google-Apps bevorzugen, die häufig vorinstalliert seien. 
Die Hersteller erhalten das Betriebssystem Android kostenlos, müssen aber Gebühren für 
Online-Dienste zahlen. Allerdings können sie nicht einzelne Dienste (wie Google-Maps) 
erwerben, sondern müssen ganze Pakete abnehmen. Sie haben damit kaum noch Anreize, 
konkurrierende Dienste anzubieten. Die Debatte erinnert an frühere Auseinandersetzungen 
zwischen der Kommission und Microsoft, als es um die Bevorzugung des bei Windows 
oftmals vorinstallierten Internet-Browsers von Microsoft ging. Ähnlich wie damals ist es 
bei diesem Verfahren durchaus möglich, dass es letztendlich mit Strafzahlungen in Milliar-
denhöhe enden wird.5 Jedoch kann dies noch einige Jahre bis zu seinem Abschluss dauern.

Besteuerung multinationaler Konzerne

Über den angestammten Bereich der europäischen Wettbewerbspolitik hinaus gehen die 
aktuellen Bestrebungen der Kommission, die Gewinnverlagerung in Steueroasen besser in 
den Griff zu bekommen. Spätestens seit den „Luxemburg-Leaks“ hat die Debatte um die 
kreative Steueroptimierung internationaler Konzerne die breite Öffentlichkeit erreicht. Im 

2 Europäische Kommission: Fact Sheet. Kartellrecht: Kommission übermittelt Google Mitteilung der Be-
schwerdepunkte zu seinem Preisvergleichsdienst. Brüssel, 15. April 2015, MEMO/15/4781.

3 Amit Singhal: The Search for Harm, in: Google Official Blog, 15. April 2015, abrufbar unter: http://goog-
leblog.blogspot.de/2015/04/the-search-for-harm.html (letzter Zugriff: 15.7.2015).

4 Hakan Tanriverdi: Macht von Internetkonzernen. EU-Parlament schlägt Aufspaltung von Google vor, in:  
sueddeutsche.de, 27.11.2014.

5 Henning Klodt: Wettbewerbspolitik, in: Werner Weidenfeld/Wolfgang Wessels (Hrsg.): Jahrbuch der Euro-
päischen Integration 2013, Baden-Baden 2013, S. 237-240, hier S. 239.
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Zuge dieser Enthüllungen wurde deutlich, in welch großem Ausmaß manche Länder inter-
nationalen Konzernen Steuervorteile gewähren und wie weitreichend diese Vorteile von 
prominenten Unternehmen wie Amazon, Google oder Ikea genutzt werden. Die entschei-
denden Anstöße dazu gingen zunächst von den Regierungen der G20 aus, die auf ihrem 
Gipfeltreffen in Los Cabos im Jahr 2012 die Notwendigkeit abgestimmter Maßnahmen 
gegen die aggressive Steuerplanung multinationaler Unternehmen bekundeten. Sie hatten 
damals  die  Organisation für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung (OSZE) 
damit beauftragt, eine Initiative zur Begrenzung von „Base Erosion and Profit Shifting“ 
(BEPS) auf den Weg zu bringen. Daraufhin wurde im Jahr 2013 von der OSZE ein Akti-
onsplan  mit  insgesamt  15  Maßnahmen  erstellt.6 Die  ersten  Berichte  und  konkreten 
Empfehlungen zur Unterbindung aggressiver Steuerplanung wurden im September 2014 
von den G20-Finanzministern bei  ihrem Treffen im australischen Cairns  gebilligt.  Die 
Kommission hat sich dieser Initiative angeschlossen, obwohl die nationalen Steuersysteme 
nicht in ihren unmittelbaren Zuständigkeitsbereich fallen. Hinzukommen könnten spürbare 
interne Widerstände. Denn massive Steuerprivilegien für multinationale Unternehmen sind 
beileibe  kein  Phänomen,  das  auf  exotische  Steueroasen  wie  die  Cayman  Islands 
beschränkt  wäre.  Auch  die  Steuerpraktiken  verschiedener  Mitgliedstaaten  wird  die 
Kommission kritisch unter die Lupe nehmen müssen. Steuergeschenke an multinationale 
Unternehmen sind in Ländern wie Luxemburg, den Niederlanden und Irland in manchen 
Bereichen  ähnlich  großzügig  wie  in  den  außereuropäischen  Steueroasen.  Um hier  zu 
substantiellen  Verbesserungen  zu  kommen,  wird  sich  die  Wettbewerbskommissarin 
vermutlich bei manchen nationalen Regierungen und Kommissaren unbeliebt machen.7

Finanzsektor

Die Kommission hat in der zurückliegenden Finanzkrise leidvoll erfahren müssen, dass 
aus jenem Sektor ganz erhebliche Wettbewerbsprobleme erwachsen können, wenn tiefgrei-
fende Krisen ausbrechen. „Not kennt kein Gebot“, heißt es und als erstes bleibt in der 
Regel die Wettbewerbsordnung auf der Strecke, wenn es um die Überwindung von Finanz-
krisen geht.  Es ist  deshalb nachvollziehbar,  dass  sich die Kommission auch in diesem 
Bereich, der eigentlich zu den Kernaufgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) und der 
nationalen Zentralbanken gehört, wettbewerbliches Gehör verschaffen will. Herzstücke der 
europäischen Regulierungsreform im Finanzsektor sind die Etablierung einer einheitlichen 
Bankenaufsicht (Single Supervisory Mechanism) und eines einheitlichen Abwicklungsme-
chanismus für insolvent gewordene Banken (Single Resolution Mechanism). Hier hat die 
Kommission in ihrer Rolle als weitgehend informeller Koordinator der europäischen Geld- 
und Währungspolitik ein maßgebliches Wort mitgeredet. Die neugestaltete Finanzmarktre-
gulierung bildet allerdings die Basis dafür, dass die Kommission besser als in den Jahren 
zuvor einschreiten kann, wenn nationale Rettungsmaßnahmen für einzelne Finanzinstitute 
zu einer unangemessenen Wettbewerbsverzerrung zu Lasten nicht geförderter Unterneh-
men führen könnten. Sie kann also auch in diesem Wirtschaftsbereich eine konsequente 
Beihilfenaufsicht durchsetzen, wie sie das schon bei einigen staatlichen Förderbanken, die 
zeitweise in die Rolle normaler Geschäftsbanken geschlüpft waren, gemacht hat.

6 OSZE: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Paris 2013.
7 Tom Karkinsky/Nadine Riedel: Corporate Taxation and the Choice of Patent Location within Multinatio-

nal Firms,  in: Journal of International Economics 1/2012,  S.  176–185;  Henning Klodt/Stefanie Lang: 
Patentboxen –  Forschungsanreiz oder Steuersparmodell?,  in:  List  Forum für  Wirtschafts-  und  Finanz-
politik (in Vorbereitung).
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Beihilfenaufsicht

Während die Kommission zum einen danach strebt, die Grundsätze der gemeinschaftli-
chen Wettbewerbspolitik stärker zur Geltung zu bringen, versucht sie andererseits, sich aus 
bestimmten Bereichen eher zurückzuziehen. Einen besonderen Schwerpunkt setzte sie im 
Jahr 2014 bei der Beihilfenaufsicht, wo sie eine Neufassung der allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung  (AGVO)  nach  Art.  109  AEUV erließ.8 Nach  der  AGVO  werden 
bestimmte  staatliche  Beihilfemaßnahmen schon im Vorwege als  mit  dem Binnenmarkt 
vereinbar erklärt und von der Notifizierungspflicht freigestellt. Dazu zählten auch vor der  
Novellierung der Verordnung schon Regionalbeihilfen, Beihilfen für kleine und mittlere 
Unternehmen, Umweltschutzbeihilfen, Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innova-
tion,  Ausbildungsbeihilfen,  Einstellungs-  und Beschäftigungsbeihilfen für benachteiligte 
Arbeitnehmer, Beihilfen zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen, Sozialbeihil-
fen für  entlegene Gebiete  und Beihilfen für  lokale  Infrastrukturen.  Durch diese  breite 
Anwendung der AGVO hält die Kommission nicht nur ihren eigenen Arbeitsaufwand in 
Grenzen, sondern minimiert auch potenzielle Konflikte mit den Mitgliedsstaaten, die in 
den genannten Ausnahmebereichen vergleichsweise ungehindert agieren können. Zusätz-
lich hat die Kommission für Beihilfen insgesamt die Schwellenwerte für die Notifizie-
rungspflicht  angehoben,  sodass  auch  in  den  übrigen  Bereichen  weniger  Beihilfen  als 
bisher von der Kommission überwacht werden müssen. Zudem wurde mit der Verordnung 
eine Gruppenfreistellung für Beihilfen in den folgenden Bereichen erklärt: für lokale Infra-
struktur,  Breitbandinfrastrukturen,  Forschungs- und Energieinfrastrukturen,  Innovations-
cluster,  regionale  Stadtentwicklungsfonds,  Kultur  und  Erhaltung des  kulturellen  Erbes, 
audiovisuelle Werke, Sport- und Freizeitinfrastrukturen und zur Bewältigung der Folgen 
bestimmter Naturkatastrophen. Die starke Erweiterung der Bereiche, die damit nicht mehr 
unter  die  allgemeine  Beihilfenaufsicht  fallen,  kommt  sicherlich  auch  den  allgemeinen 
Bestrebungen innerhalb der  Kommission entgegen, sich stärker als früher an industrie-
politischen Zielen auszurichten. Aus heutiger Sicht ist schwer abschätzbar, ob die Wettbe-
werbspolitik  der  Kommission  damit  in  erster  Linie  pragmatischer  und möglicherweise 
auch  effizienter  geworden  ist,  oder  ob  die  neue  Wettbewerbskommissarin  Margrethe 
Vestager ihre neue Rolle in der Kommission erst finden und ihren Platz gegenüber den 
anderen Kommissaren behaupten muss.
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